
Info für Wagenbauer / Zugfahrzeug mit Anhänger 

Der Umzug 2026 findet am 14.02.2026 statt!! 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme beim 12. Karnevalsumzug durch Ibbenbürens Innenstadt!! 

Für alle Wagenbauer mit Zugfahrzeugen gibt es eine neue Verordnung seitens des Kreis Steinfurt. 
Die Regelung liegt diesem Schreiben bei. 

Kurz gefasst bedeutet das für die Wagenbauer mit Trecker und Anhänger folgendes: 

1. Der Trecker muss für den Straßenverkehr zugelassen (TÜV-Plakette) sein. 
2. Der Anhänger braucht für dieses Jahr ein gültiges Brauchtumsgutachten 
3. Für Anhänger älteren Baujahres, für die keine Betriebserlaubnis vorliegt, muss ab 2026 

eine Einzelbetriebserlaubnis vorliegen. (Besser wäre dieses Jahr) 
4. Die Brauchtumsgutachten aller Teilnehmer werden von unserem Verein bis zum 

31.01.2025 eingesammelt und dann bei einem Sammeltermin bei der Kreisverwaltung in 
Steinfurt vorgelegt. Jedes Fahrzeug erhält dann für die Teilnahme an Karnevalsumzügen 
eine Einzelbetriebserlaubnis. 

5. Die Gebühr für die Einzelbetriebserlaubnis beträgt 39,80 Euro 
6. Brauchtumsgutachten oder Einzelbetriebserlaubnisse erstellt der TÜV oder GTÜ 

WESSELS 
7. Nicht versicherte Zugfahrzeuge wie z.B. Rasenmäher oder Ähnliches dürfen im 

Karnevalsumzug nicht mehr mitfahren. 
8. Alle Papiere müssen vor dem Umzug vorliegen, sonst keine Teilnahme! 

Wieder eine Verordnung, die das Bauen eines Karnevalswagen nicht gerade einfacher macht! 
Wir als Verein hoffen aber, dass euch durch diese Maßnahmen der Spaß am Karneval nicht 
vergeht und ihr beim 12. Karnevalsumzug durch Ibbenbüren dabei seid. 

IBB IBB HELAU!!! 






